
Amtsblatt Frankenwinheim  1

11. Jahrgang - Nr. 2 5. März 2021

Mitteilungen durch den Ersten Bürgermeister
Herbert Fröhlich:

Bürgerversammlungen werden verschoben
Die alljährlich stattfindenden Bürgerversammlungen in
• Brünnstadt, 15.03.21 (Alte Schule) 
• Frankenwinheim, 22.03.21 (Sportheim)
müssen aufgrund der aktuellen Lage in diesem Jahr ver-
schoben werden. 

Fundsache
Am Spielplatz in Brünnstadt wurde ein i-Phone gefunden. 
Der Besitzer kann es in der VGem Gerolzhofen (bitte vor-
her anrufen) abholen. 

An alle Geflügelbesitzer:
Informationen zur Geflügelpest hängen in 
Frankenwinheim am Schulbushäuschen, 
in Brünnstadt am Dorfplatz aus. 

Impfterminregistrierung
Bürger*innen, die bei der Impfterminregistrierung 
Unterstützung benötigen, bzw. einen Fahrdienst zum 
Impftermin in Anspruch nehmen möchten, können sich 
mit Bürgermeister Herbert Fröhlich, Tel. 0171/3071492 in 
Verbindung setzen.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Frankenwinheim Landkreis Schweinfurt
für das Haushaltsjahr 2021

1.
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die 
Gemeinde folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.015.000 EUR
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.365.000 EUR
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 
Investitionen und lnvestitionsförderungs-
maßnahmen wird auf -   EUR
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen sind im 
Vermögenshaushalt auf -   EUR
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende 
Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaft-
  lichen Betriebe (A) 310 v.H.
 b) für die Grundstücke (B) 300 v.H.
2.  Gewerbesteuer 305 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf 335.800 EUR
festgesetzt.

der Gemeinde 
    Frankenwinheim
        und Brünnstadt

der Gemeinde 
Frankenwinheim
Ortsteile Frankenwinheim und Brünnstadt
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bauungsplanes zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Schloßgarten II“ für den Gemeindeteil Frankenwinheim 
angeordnet. Der Bebauungsplan mit Begründung liegt in 
der Zeit vom 15.03.2021 bis 15.04.2021 in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen in Gerolzhofen, 
Brunnengasse 5, Zimmer 24, zu folgenden Dienststunden 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf:
Montag:  8.30 bis 12.00 Uhr
Dienstag:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Mittwoch:  8.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag:  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr
Freitag:  8.30 bis 12.00 Uhr.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
schriftlich oder während der o. g. Dienststunden zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt 
nicht kannte oder nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht 
von Bedeutung ist.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie der Bebauungs-
plan und die Begründung zum Bebauungsplan sind auch 
im Internet unter www.vg-gerolzhofen.de veröffentlicht.

Frankenwinheim, 02.03.2021
Gemeinde Frankenwinheim
gez. Fröhlich, 1. Bürgermeister

Liebe Sportfreunde, 

aufgrund der andauernden Corona-Pande-
mie entfällt die für Freitag, 19.3.2021 ge-
plante Jahreshauptversammlung und wird 
bis auf Weiteres verschoben. Einen neuen 
Termin geben wir zu gegebener Zeit bekannt. 
Das Jugendturnier und Kinderspielfest am 5. und 6. Juni 
2021 kann ebenfalls nicht stattfinden.  
Auch haben wir unser Weinfest für dieses Jahr abgesagt. 
Unter den Corona-Auflagen ist es nicht möglich, ein Fest 
dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen. 
Es ist absolut schade, dass bereits zum zweiten Mal keine 
größeren Veranstaltungen stattfinden können. Allerdings 
steht der Schutz der Gesundheit selbstverständlich an 
erster Stelle und so hoffen wir, dass sich bis 2022 wieder 
mehr Normalität einstellen kann. 
Herzlichen Dank für das Verständnis für unsere Entschei-
dungen. 
Die Vorstandschaft des Sportvereins

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

II.
Die Haushaltssatzung 2021 enthält gemäß Schreiben des 
Landratsamtes Schweinfurt vom 03.02.2021, Nr. 30-941/2/1-
130, keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.
Die Haushaltsatzung einschließlich ihrer Anlagen kann
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft, Brunnengasse 5, 97447 Gerolzhofen, nach Ter-
minvereinbarung, innerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden eingesehen werden.

Frankenwinheim, den 10.02.2021
gez. Fröhlich, 1. Bürgermeister

Bebauungsplan zur 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Schloßgarten II“ 
für den Gemeindeteil Frankenwinheim

I.
In der Sitzung vom 01.03.2021 beschloss der Gemeinde-
rat der Gemeinde Frankenwinheim die Aufstellung des 
Bebauungsplans zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Schloßgarten II“.  Der Entwurf des Bebauungsplanes 
setzt eine Firsthöhe fest.   
Der Inhalt dieses Beschlusses wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

II.
Durch den Bebauungsplan zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Schloßgarten II“ werden die Grundzüge der 
Planung nicht berührt. Der Bebauungsplan wird deshalb 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt. 

Der Gemeinderat hat beschlossen, auf 
- die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 

Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB, 
- die Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB), 
- den Umweltbericht (§ 2a BauGB),
- die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB,
- die zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 

BauGB,
zu verzichten.

III.
In der Sitzung vom 01.03.2021 wurde vom Gemeinderat 
der Gemeinde Frankenwinheim die Auslegung des Be-
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Schnelle Hilfe bei seelischen Nöten
Krisennetzwerk Unterfranken nimmt seine Arbeit auf – 
Gebührenfreie Telefon-Nummer

Würzburg/Lohr am Main. (mm) Der Bezirk Unterfranken 
baut jetzt sein Hilfsangebot für Menschen in seelischen 
Notlagen deutlich aus. Am Montag (1. März) nimmt das so 
genannte „Krisennetzwerk Unterfranken“ offiziell seine 
Arbeit auf. Über die gebührenfreie Telefonnummer 0800 / 
655 3000 erhalten Betroffene, aber auch deren Angehöri-
ge sofort und unbürokratisch Unterstützung. Zunächst ist 
dieses vollkommen neue Hilfsangebot werktags von 8:00 
Uhr bis 23:00 Uhr erreichbar. Im Laufe des Jahres wird das 
Krisennetzwerk dann erweitert, um am Ende rund um die 
Uhr und an sieben Tagen die Woche erreichbar zu sein.
Jeder Mensch kann in eine seelische Notlage geraten – 
unabhängig von seinem Alter, seinem Geschlecht, seiner 
Herkunft oder seinem Beruf. Trauerfälle, Existenzverluste, 
Ehekonflikte, Überforderung, Krankheit oder auch Ein-
samkeit können ein Grund für eine emotionale Krise sein. 
Dann kommt es darauf an, jemanden zu finden, der Rat 
weiß. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krisen-
netzwerks helfen professionell, zeitnah, kostenlos und 
unbürokratisch. 
Auch diese mobilen Einsatzteams, die das Diakonische 
Werk Würzburg e.V., der AWO Bezirksverband Unterfran-
ken e.V., der Caritasverband für die Stadt und den Land-
kreis Würzburg e.V. sowie der Caritas Verband für die Stadt 
und den Landkreis Schweinfurt e.V. betreiben werden, 
befinden sich bereits im Aufbau. 
Alle Infos dazu auf https://www.bezirk-unterfranken.de/
hilfen/soziale-dienste/21234.Krisennetzwerk-Unterfran-
ken.html oder unter www.krisendienste.bayern

Online-Angebot: Ferienspaß-Seminar
Für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Gemeinden des Landkreises Schweinfurt

Ferienspaß heißt: Gemeinschaft erleben, zusammen Spaß 
haben und miteinander Kreativität ausleben. Auch wenn 
unser Alltag momentan von Kontaktbeschränkungen 
geprägt ist, unser Blick ist nach vorne gerichtet. Es wird 
wieder Ferienspaß geben und dafür brauchen wir Sie! 
Wir laden Sie zu unserem Online-Ferienspaß-Seminar am 
Samstag, 20. März 2021 von 9 bis 12 Uhr ein.
Die Veranstaltung bietet Informationen zu Organisation, 
Aufsichtspflicht, speziellen betreuerrelevanten Themen 
und viele Anregungen für die Praxis aus den Bereichen 
Spaß, Spiel und Kreativität. Für das Online-Seminar 
benötigen Sie keine spezielle Software. Nehmen Sie 
einfach über Ihren gewohnten Browser am PC, Tablet oder 

Smartphone teil und holen Sie sich unsere Referenten, die 
Informationen und Skripte live zu sich nach Hause auf den 
Bildschirm. Die Teilnahme am Online-Seminar ist kosten-
frei.
Anmeldungen sind möglich bis Donnerstag, 11. März 2021, 
über die Kommunale Jugendarbeit (KOJA) im Landratsamt 
Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/55-519 oder 
per E-Mail an koja@lrasw.de. Den Einladungslink für das 
Online-Seminar erhalten Sie nach der Anmeldung über 
Ihre angegebene E-Mail-Adresse rechtzeitig vor der Veran-
staltung. 

Kreisjugendring Schweinfurt

Angebot für „Juleica-Inhaber“, deren Juleica bereits 
abgelaufen ist oder in diesem Jahr abläuft.
Es gibt – angepasst an die derzeitige Situation – viele 
Seminare im Angebot, die im Rahmen der Verlängerung 
(8 Std. - entspricht 8 Zeitstunden à 60 Minuten) anerkannt 
werden können. Folgende Jugendleiterschulungen werden 
angeboten:
• 18.03.2021, 18:30 - 20:00 online
 Come to gather! Vielfalt in der Jugendarbeit
• 26.03.2021, 16:00 - 17:30  online
 Teil 1: Foto & Video in der Jugendarbeit: Anwendungs-

möglichkeiten & kreative Tipps
• 29.03.2021, 18:00 - 19:30  online
 Teil 2: Foto & Video in der Jugendarbeit: Anwendungs-

möglichkeiten & kreative Tipps

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Themen der 
Jugendleiterschulungen unter: https://www.kjr-sw.de/
events/kategorie/jugendleiterschulungen/ 
Anmeldung per Mail (info@kjr-sw.de) oder per Tel. 09 7 
21 / 6 46 20 33 zu folgenden Zeiten: Montag von 08:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr, Dienstag von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.

Bereitschafts- und Notdienste

Die Hausarztpraxis Dr. Werner Weigand,
Marktplatz 9a, 97447 Gerolzhofen 

ist in der Zeit vom 
08.03.2021 bis 19.03.2021 

geschlossen.

Vertretung durch alle anwesenden Ärzte
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Allgemein-Ärzte):

Der ärztliche Bereitschaftsdienst befindet sich seit 
19.04.13 in der zentralen Praxis im St.-Josefs-Krankenhaus, 
Schweinfurt.
Öffnungszeiten für dringende Fälle:
Mittwoch und Freitag von 16.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag u. an Feiertagen von 9.00 bis 20.00 Uhr
In dringenden Fällen können Sie einen Arzt des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes über Tel. 116117 (kostenfrei) errei-
chen. In lebensbedrohlichen Fällen wenden Sie sich bitte 
an Tel. 112.

Notrufe

Polizei  110
Feuerwehr und Rettungsdienst  112

Zahnärztlicher Notdienst 
vom 06.03. bis 05.04.2021

06.+07.03.21 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. med. dent. Gunda Kaulitz 
 Gartenstr. 3, 97359 Schwarzach a. Main 09324 / 3443

13.+14.03.21 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. med. dent. Silvia Maier-Sabo 
 Zum Steinbruch 1, 97332 Volkach  09381 / 1381

20.+ 21.03.21 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. med. dent. Silke Heckelmann 
 Bahnhofstr. 8, 97357 Prichsenstadt 09383 / 902088

27.+ 28.03.21 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. Franz Schütz 
 Wilhelm-Behr-Str. 27, 97529 Sulzheim 09382 / 31142

02.- 05.04.21 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
 Dr. Winfried Baier-Frhr.v.Hunoltstein 
 Weingartenstr. 64, 97337 Dettelbach 09324 / 99870

oder aktuell unter www.notdienst-zahn.de

Notdienst der Kinderärzte

Seit 30.01.2017 ist der Bereitschafsdienst neu geregelt: 
Er wird von der "Kinder- und Jugendmedizinischen 

Bereitschaftspraxis Schweinfurt-Rhön" angeboten, die im 
Leopoldina-Krankenhaus beheimatet ist.
Die Bereitschaftspraxis arbeitet Montag, Dienstag und 
Donnerstag ab 19:30 Uhr, am Mittwoch und Freitag ab 
16 Uhr und am Samstag, Sonn- und Feiertag sowie 
Faschingsdienstag, Heiligabend und Silvester ganztags 
bis zum Folgetag 8 Uhr.
Es kooperieren niedergelassene Kinderärzte und die Kin-
derklinik des Leopoldina-Krankenhauses Schweinfurt.

Apotheken-Notdienstplan 
vom  05.03. bis 05.04.2021
  
Fr. 05.03. Franconia-Apo. im Ärztehaus Wiesentheid
Sa. 06.03. Apotheke am Markt Schwarzach
So. 07.03. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen
Mo. 08.03. Stadt-Apotheke Prichsenstadt
Di. 09.03. Julius-Echter-Apotheke Volkach
Mi. 10.03. Apotheke im Einkaufspark Volkach
Do. 11.03. Apotheke Ebrach Ebrach
Fr. 12.03. Stadt-Apotheke Gerolzhofen
Sa. 13.03. Riemenschneider-Apotheke Volkach
So. 14.03. Kronen-Apotheke Gerolzhofen
Mo. 15.03. Weingarten-Apotheke Dettelbach
Di. 16.03. Franconia-Apo. im Ärztehaus Wiesentheid
Mi. 17.03. Apotheke am Markt Schwarzach
Do. 18.03. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen
Fr. 19.03. Stadt-Apotheke Prichsenstadt
Sa. 20.03. Julius-Echter-Apotheke Volkach
So. 21.03. Apotheke im Einkaufspark Volkach
Mo. 22.03. Apotheke Ebrach Ebrach
Di. 23.03. Stadt-Apotheke Gerolzhofen
Mi. 24.03. Riemenschneider-Apotheke Volkach
Do. 25.03. Kronen-Apotheke Gerolzhofen
Fr. 26.03. Weingarten-Apotheke Dettelbach
Sa. 27.03. Franconia-Apo. im Ärztehaus Wiesentheid
So. 28.03. Apotheke am Markt Schwarzach
Mo. 29.03. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen
Di. 30.03. Stadt-Apotheke Prichsenstadt
Mi. 31.03. Julius-Echter-Apotheke Volkach
Do. 01.04. Apotheke im Einkaufspark Volkach
Fr. 02.04. Apotheke Ebrach Ebrach
Sa. 03.04. Stadt-Apotheke Gerolzhofen
So. 04.04. Riemenschneider-Apotheke Volkach
Mo. 05.04. Kronen-Apotheke Gerolzhofen

Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker 
kostenlos aus dem deutschen Festnetz  0800 00 22833
vom Handy (max. 69 Cent/Min.)  22833
im Internet unter www.apotheken.de od. www.aponet.de
(Der Bereitschaftsdienst wechselt tägl. um 8.00 Uhr.)


